
TUVNORD

Vereinbarung
über die sachgemäße Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen und Erzeugnissen gemäß AD 2000-Re-
gelwerk und/oder Druckgeräterichtlinie

U nsere Auftragsnummer Unser Aktenzeichen Ihre Bestellnummer
8122282708 8122282708 E-Mail vom 11.01.2024

Zwischen der Firma

Schajo Bearbeitungs GmbH
Mausegatt 46
44866 Bochum

(im folgenden lnhaber der Zustimmung genannt) und der

Tüv NORD systems GmbH er co. KG

(im folgenden TÜV NORD genannt)

wird hiermit vereinbart:

Der Inhaber der Zustimmung ist berechtigt, entsprechend den in den folgenden Abschnitten festgelegten Abgren~
zungen die Kennzeichnung von Werkstoffen bzw. Erzeugnissen nach dem AD 2000-Regelwerk und/oder Druckge-
räterichtlinie zu übertragen. lm freiwirtschaftlichen Bereich gelten die folgenden Abschnitte sinngemäß.

Als verantwortliche Werksangehörige benennt der Inhaber der Zustimmung hierfür:

Name Stempelzeichen Unterschrift
Herr Michael Breiter
Herr Kevin Brückmann

Herr Marc Spelten A
Herr Marc Surray 5 C- ¶/i-.. _ _/` /

Herr Frank Träbing

Die verantwortlichen Werksangehörigen wurden vom/von der Sachverständigen des TÜV NORD am 17.01.2024
auf ihre diesbezüglichen Pflichten hingewiesen.
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1 Zweck und Abgrenzung der Vereinbarung
Die Vereinbarung stellt sicher, dass durch geeignete Maßnahmen sachgemäßes Übertragen der Kenn-
zeichnung von Erzeugnissen mit Prüfbescheinigungen durch den Inhaber der Zustimmung erfolgt. Damit
ist die Forderung nach der Erhaltung der Kennzeichnung während der Verarbeitung von Werkstoffen und
Erzeugnissen gegeben.
Die Übertragung der Kennzeichnung von Erzeugnissen, die für die Verwendung ein Abnahmeprüfzeugnis
3.2 (oder 3.1.A, 3.1.C) nach DIN EN 10204 erfordern, berührt diese Vereinbarung grundsätzlich nicht.
Ausnahmen für Weiterverarbeiter gemäß AD 2000-Merkblatt HPO, Abschnitt 4.2.1 sind für Kleinteile mög-
lich, sofern das in Abschnitt 9 unter zusätzliche Vereinbarungen aufgeführt ist.
Die Vereinbarung gilt für Werkstoffe und Erzeugnisse, die für die Herstellung von Druckgeräten gemäß
dem AD 2000-Regelwerk (Druckgeräterichtlinie), sowie Teilen von diesen bestimmt und mit Abnahme-
prüfzeugnis 3.1 oder Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 belegt sind, und die hinsichtlich Werkstoff-
hersteller und Kennzeichnung den Anforderungen des jeweiligen Regelwerks entsprechen.
Die Vereinbarung ist auf den eigenen Lieferumfang und/oder aufdie Bearbeitung in der eigenen Herstel-
lungsstätte beschränkt. Für Baustellen und Montagetätigkeiten, siehe Abschnitt 7.

2 Voraussetzungen
Der Inhaber der Zustimmung erfüllt folgende Voraussetzungen:
2.1. geeignete Betriebsorganisation (sofern der Prozess der Übertragung der Kennzeichnung nicht im OM-Svstem

des Inhabers beschrieben ist, ist eine Verfahrensanweisung / Arbeitsanweisung für den Prozess erforderlich),
2.2. übersichtliche Lagerung,
2.3. Rückverfolgbarkeit,
2.4. die in der Vereinbarung aufgeführten verantwortlichen Vverksangehörigen verfügen über die erforderlichen

Kenntnisse über Werkstoffe und deren Kennzeichnung entsprechend den Regelwerken,
2.5. aus den vereinbarten Stempelzeichen sind der Inhaber der Zustimmung und der verantwortliche Werksan-

gehörige erkennbar,
2.6. über die Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen und Erzeugnisse werden Betriebsaufzeichnungen

geführt, aus denen alle Vorgänge (Werkstoff, Abmessungen, Aufteilung, Kennzeichnung, zugehörige Prüfbe-
scheinigungen und verantwortlicher Werksangehöriger) ersichtlich sind,

2.7. das ordnungsgemäße Durchführen der Übertragung der Kennzeichnung ist mindestens jährlich vom Sachver-
ständigen des TÜV NORD zu überprüfen, soweit vom Technischen Regelwerk keine anderen Fristen vorge-
schrieben sind. Hierzu erhält der Sachverständige des TÜV NORD Einsicht in alle erforderlichen Unterlagen
und gegebenenfalls in die betroffenen Betriebsstätten,

2.8. der Inhaber der Zustimmung übernimmt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den getroffenen ver-
traglichen Regelungen die Verantwortung für das in seiner Betriebsstätte gekennzeichnete Erzeugnis.

3 Übertragung der Kennzeichnung
Das Übertragen der Kennzeichnung von Werkstoffen und Erzeugnissen mit Prüfbescheinigungen ist vor dem Tren-
nen oder Bearbeiten der Teile entsprechend den Technischen Regeln vorzunehmen.

Grundsätzlich sollte die neue Kennzeichnung dauerhaft mittels Schlagstempel erfolgen.
Entsprechend den jeweiligen Technischen Regeln kann die Übertragung der Kennzeichnung auch mit folgenden
Verfahren durchgeführt werden: dauerhafte Farbe, Vibrograph, Etikett, Aufkleber, Atztechnik, etc.

Anstelle des Herstellerkennzeichens hat der verantwortliche Werksangehöríge die Kennzeichnung mit seinem in
dieser Vereinbarung festgelegten Kennzeichen zu ergänzen.

STH 'Wü FB 3?0 Vereinbarung Ubertragung Kennzeıchnung Rev. 06,4' 2023-04 3,1' 5



TUVNORD
4 Ausstellen von Bescheinigungen
Die Übertragung ist so vorzunehmen, dass die Zuordnung der Werkstoffnachweise zu den Bauteilen gegebenenfalls
mithilfe einer dafür ausgestellten Bescheinigung wie bei der Originalkennzeichnung möglich ist. Durch geeignete
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Verwechslungen bei der Übertragung ausgeschlossen sind.

Bei Weiterverarbeitern gilt abweichend:
a. Für die Ausstellung von Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 gelten die Technischen Regeln. Soweit ver-

einbart, kann die Ausstellung von Bescheinigungen über das Übertragen der Kennzeichnung durch die von den
verantwortlichen Werksangehörigen gegengezeichneten Betriebsaufzeichnungen ersetzt werden. lm Rahmen
der internen Werksfertigung kann die Dokumentation auch in anderer geeigneter Weise erfolgen.

b. Werden umgekennzeichnete Teile an einen anderen Weiterverarbeiter oder auf eine Baustelle geliefert, ist
diesen Teilen eine Bescheinigung beizufügen oder ein entsprechender Vermerk auf dem Werkstoffnachweis
vorzunehmen. Bei Verwendung einer Kennnummer muss die eindeutige Zuordnung zum Werkstoffnachweis
durch geeignete Dokumentation sichergestellt sein. ln diesem Fall ist eine der Verfahren in einer Q|Vl-Verfah-
rensanweisung eindeutig festzulegen.

5 Kosten
Die Kosten für die erstmalige Überprüfung und die regelmäßigen Überprüfungen durch den TÜV NORD trägt der
Inhaber der Zustimmung.

6 Verantwortliche Werksangehörige
Verantwortliche Werksangehörige für die Übertragung der Kennzeichnung sind nur die in der Vereinbarung aufge-
führten Personen. Änderungen sind dem TÜV NORD unverzüglich mitzuteilen.

7 Baustellen- und Montagetätigkeiten

s Güıtrgkeiı
Diese Vereinbarung behält solange die Gültigkeit, wie sich weder die Festlegungen in den angeführten Regelwerken
noch die Bedingungen des Inhabers der Zustimmung wesentlich ändern und sofern mindestens einmal pro Jahr
eine Überprüfung der Zustimmungsvoraussetzungen und der Dokumentation durch einen/eine Sachverständigeln)
des TÜV NORD stattfindet. Diese Überprüfung ist zu dokumentieren.

9 Zusätzliche Vereinbarungen

10 Zurückziehen der Zustimmung
Die Zustimmung zur Übertragung der Kennzeichnung kann vom TÜV NORD zurückgezogen werden, wenn bei den
regelmäßigen Überwachungen entsprechend Abschnitt 2.7 oder anderweitig festgestellt wird, dass die Vorausset-
zungen (Abschnitt 2) für die Zustimmung nicht mehr erfüllt sind.

11 Verpflichtung
Der Inhaber der Zustimmung verpflichtet sich, die in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen einzuhalten.
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Die Unterzeichner bestätigen, dass die in dieser Vereinbarung genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Ort: Bochum Ort: Hagen
Datum: 22.01.2024 Datum:

Inhaber der Zustimmung TÜV NORD

Herr Joachim Rauh Dipl.-Ing. R. Visarius
._.„_.„ Iur \ı'eı'i!'ız.ıeru.ng der Güilighıàl des digital s.ı|nia1erı Dolcuıııerfits ist die Installation des TÜ'ı|' HORDGROUF
1.17:.. srammıe-ufimfi mıwenzig

>sr.,.a„.. PW
Anlagen:
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